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Art. 4 Asylverfahrensrichtlinie:Zuständige
Behörden

1. Wortlaut

(1) Die Mitgliedstaaten benennen für alle Verfahren eine Asylbehörde, die für eine angemessene
Prüfung der Anträge gemäß dieser Richtlinie zuständig ist. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
diese Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Maßgabe dieser Richtlinie angemessen
ausgestattet ist und über kompetentes Personal in ausreichender Zahl verfügt.

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine andere Behörde als die in Absatz 1 genannte
für folgende Tätigkeiten zuständig ist:

a) die Bearbeitung von Anträgen nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 und

b) die Gewährung oder die Verweigerung der Einreise im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 43
unter den dort genannten Voraussetzungen und auf der Grundlage der mit Gründen versehenen
Stellungnahme der Asylbehörde.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal der in Absatz 1 genannten Asylbehörde
hinreichend geschult ist. Hierzu stellen die Mitgliedstaaten einschlägige Lehrgänge mit den in
Artikel 6 Absatz 4 Buchstaben a bis e der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 genannten Bausteinen
bereit. Die Mitgliedstaaten berücksichtigen dabei auch das einschlägige Schulungsangebot, das
vom Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) aufgestellt und entwickelt wurde.
Personen, von denen die Antragsteller nach Maßgabe dieser Richtlinie befragt werden, müssen
außerdem allgemeine Kenntnisse über die Probleme erworben haben, die die Fähigkeit des
Antragstellers, angehört zu werden, beeinträchtigen könnten, beispielsweise Anzeichen dafür, dass
der Antragsteller in der Vergangenheit möglicherweise gefoltert worden ist..

(4) Wird eine Behörde gemäß Absatz 2 benannt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die
Bediensteten dieser Behörde über angemessene Kenntnisse verfügen oder eine geeignete
Schulung erhalten, um ihren Verpflichtungen bei der Anwendung dieser Richtlinie nachkommen zu
können.

(5) Anträge auf internationalen Schutz, die in einem Mitgliedstaat bei den Behörden eines anderen
Mitgliedstaats gestellt werden, die in ersterem Mitgliedstaat Grenz- oder Einreisekontrollen
durchführen, werden von dem Mitgliedstaat bearbeitet, in dessen Hoheitsgebiet sie gestellt
werden.
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